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2! Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 
DE6741371 "Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung" 

Arten und Lebensräume im Untersuchungsgebiet mit Beeinträchtigungsanalyse sowie Maßnahmen 
zur Schadensbegrenzung. 

Bestand 
Biotopfunktionen 
Biotop- und Nutzungstypen 
Biotop- und Nutzungstypen lt. Biotopwertliste zur 
Anwendung der BayKampV) 

FFH-Lebensraumtypen 

D Fließgewässer (Regen)

CZJ Schlammbänke (F32-LR3270, §30)

D 

-

Feuchte Hochstaudenfluren (K123-
GH6430, §30 

Weichholz-Auwald (L522-WA91EO*, 
§30)

sonstige Vegetations- und 
Nutzungstypen 

L.. 

D 

-
-

-

• 
• 

( _)

0 

Siedlungsbereich inkl. typischer 
Freiräume (X12) 

Mageres Altgras (G211) 

Rasen (G4) 

sonstiges Grünland 

Rohr-Glanzgras-Säume (K123-
VHOOBK, §30) 

Schwimmblatt-Vegetation 
(Laichkraut) 

Laubbäume, 
alte Ausprägung (B313) 

Laubbäume, 
mittlere Ausprägung (B312) 

Laubbäume, 
junge Ausprägung (B311) 

Nadelbäume (Zierform), 
mittlere Ausprägung (B322) 

- Rohrglanzgras-Säume (K123, §30)

©i'.'B) Sonstiger Gehölzsaum

Sonstiger Gehölzsaum, alt 

Tierarten nach Anhang II der FFH-RL 
(Fundorte und Kartierungsnachweise) 

� Fische (Artenliste siehe Box)

@_g, 
EJ Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus

cecilia) 

�

Bachmuschel (Unio crassus) 

Faunistische Funktionsbeziehungen 

Kieslaichplätze für Fische, 
Muscheln, Libellen (schematische 
Darstellung, nicht klar 
abgrenzbar) 

'4 ••.., Migrationskorridor im regionalen
Biotopverbund (insbes. für Fische) 

<J 00[> Migrationskorridor im regionalen 
Biotopverbund (Fischotter) 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

EJ anlagebedingte Beeinträchtigungen

8 baubedingte Beeinträchtigungen 

Technische Planung 

� Technische Planung Ersatzneubau 

� Baustelleneinrichtungsflächen 

D Brückenbestand (wird abgerissen)

Sonstige wichtige gebietsbezogene 
Informationen 
�--
"' 1 Untersuchungsgebiet
--

[!E3 FFH-Gebiet 6741-371

1355 Fischotter {Lutra lutra) 

Der Fischotter hreite1 sich derzeit von Osten her aus und Nutzt den Re9en als Wanderkorridor. Brücken, 
die nich1 trockenen Fußes unterquert werden können, wirken als Barrieren. 

Beeinträchtigung det" Erhaltungszlala durch das gaplanlil Vorhaben 

B Veriinderun9 der Pas�ierb;ukeit der Brücke für den Otter 

Maßnahmen zur Schadanebegraniung: 7 v, ... (vgl, Liatej 

EltrlSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNG DER ERHALTUNGSZIELE (KUMULATIV) 

UNERHEBLICH 

Fische: 
1134 Bitterling (Rhodeus amarus), 1114 Frauennerfling (Ruti/us pigus 
virgo), 1130 Rapfen (Leuciscus aspius), 1160 Streber (Zingel strebe,) 

Die genannkm Fischartan konnlsn im Zeitraum von 2014 bis 2016 ober- und untsrhalb dsr bsstshsnden 
Brücke durch Elektrobefischungen nachgewiesen werden. Die Arten nutzen das Untersuchungsgebiet 
als Nahrungs- und Laicilhab�at sowie als Wanderkorridor. Der Bitterling ist zur Fortpßanzung ilUf das 
Vorkommen von Großmuscheln angewiesen. 

Beeinträchtigung dar Ert1a1tungBZ1ele durch du geplante Vorheben 

8 Verletzung und Tötung von Tieren 

Beeinträchtigung von Lebensraumstrukturen (im GewäS5er. z.B. Laichplätze) 

Erhöhung der Schwebstofffrachten (Beeinträchtigung von Kiesl„ichplätzen flussabwäris) 

8 Einschränkung der ökologischen Durchgängigkeit des Regens 

I
B2 51 Veränderung der Strömungsverhältnisse (durch neue Lage der Brückenpfeiler) 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung: 1 V, 2 v .. .., 5 V,rn, 7 V,rH, 1 A.-rH, 2A.,," (vgl. Lisla) 

EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNG DER ERHAL TUNGSZIELE (KUMULATIV): 

UNERHEBLICH 

1032 Bachmuschel (Unlo crassus) 

Die Bachmuschel konnte im Zeitraum von 2014 bis 2016 im Untersuchungsgebiet n.ichgewie-
sen werden. Die lokale Population ist überaltert und in schlechtem Zustand. Insgesamt beher-
bergt der Regan aber eine großa Bachmuschelpopulation von überregionaler Bedeutung 

Beeinträchtigung dar Erhaltungszlala durch das geplante Vorhaben 

Verletzung und Tötung von Tieren 

Beeinträchtigung von Lebensraumstrukturen (im Gewässer, z.B. Laichplätze) 

8 Erhöhung der Schwebstofffrachten (Beeinlrächt�ung von Fortpflanzungsställen 
flussabwärts) 

8 Einschränkung der ökologischen Durchgängigkeit des Regens (die Bachmuschel ist 
auf Wirtsfische angewiesen) 

Maßnahmen :r.ur Schadansbagranzung: 1 V, 2 Vm1, 5 VFFH, 2 AFFH (vgl. Liste) 

EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNG DER ERHALTUNGSZIELE (KUMULATIV): 

UNERHEBLICH 

1037 Grüne Keiljungfer (Oph/ogomphus cec/1/a) 

Imagines der Grünen Keiljungfer konnten 2014 beim Sonnen auf der südlichen Insel beobacil-
tel werden. Die Art nutzt d.is Untersuchungsgebiet als Jagdhabitat und mit hoher Wahrschein-
lichkeit auch als Fortpflanzungshabitat. 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele durch das geplante Vorhaben 

8 Verletzung und Tötung von Tieren 

8 Beeinträchtigung von Lebensraumstrukturen (im Gewässer, z.B. Laichplätze) 

8 Erhöhung der Schwebstofffrachten (Beeinträchtigung von Fortpflanzungsstätten 
flussabwärts) 

Mall.nahmen zur Schadensbegrenzung: 1 V, 5 VFFH, 1 A,,FH (vgl. Lilta) 

EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNG DER ERHALTUNGSZIELE (KUMULATIV): 

UNERHEBLICH 

Erläuterung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

1 V 

2 VFFH 

2.1 V F=>-

2.2 VFfH 

2.3 VFFH 

2.6 VFf'H 

5 VFFH 

5.1 VFfH 

5.2 VFFH 

6 VFFH 

6.1 VFfH 

6.2 VFFH 

6.4 VFFH 

7VFFH 

7.1VFfH 

1 AFFH 

1.1Acce 

1.2 Äcff 

1 .3 ÄcEF 

1.4 ÄcEF 

1.5 Ae,H 

Umweltbaubegleitung (UBB) währand dar gesamtan Baumaßnahme 
Umoo1zung durch ein Fachbüro mit einschlägiger und nacllwci6barcr Erfahrung im Um-
gang mit Gewässerlebensräumen, insbesondere Mollusken. 

Verhinderung möglicher b;,ubedingter Tötung von Arten 
AIJs>1mrm:.l11 von Musch,,I„ aus <.J"m Eirogriffsb„rnid1. Urnselwn >111 geeigr,el.,,, SiamJorl irn 
Oberwasser der Brücke. Erledigung durch ein Fschbüro mit einschlägiger unC nachweisba-
rer Erfahrung im Umgang mit Gewässerlebensräumen, insbesondere Mollusken
Muscheln und Fische aus entnommenem Sohlmaterial bergen. Umsetzung durci", ein 
Fachbüro mit einschlägiger und nachweisbarer Erfahrung im Umgang mit Gewässerte-
bensräumen, insbesondere Mollusken. 
Vermeidung von .Fischfallen" während der Trockenlegung von Bauraumen 
Ei11brir1g"" von sandigem Sohlmal„rial aus dern Brück,mt>ernid1 na�h slromab, in den 
Flachwasser-Bereich der südlichen Insel zur Strukturanreicherung und Übertragur.g von 
Kleinlebewesen im Substrat inkl. Larven der Grünen Keiljungfer. 

Verhindarung der Zerstörung oder Baeinlrächtigung von aquatischen Lebensstätten 
Die Baustraße und etwaige Fremdmaterialien sind nach Abschluss der Bauarbeiten so weit 
als möglich aus dem Flussbett und von den Ufem lU entfernen. Die ursprüngliche Sohl-
struktur muss sich wieder einstellen können. Im Zuge der Baumaßnahmen von Sedimenten 
überlagerte Kieslakhplätze untertialb der Brücken sind durch Umlagerung (Reinigung und 
Locktirnng von Kitis) zu rastautimen. Wird KiEs von der Gawäsoorsohle entnommen, so ist 
die gleiche Menge nach der Bauphase wieder einzubringen und als Kieslaichplatz zu ge-
slallen. 
Die vurt,andemm Wasserprlar,;.eo, iru Eingriffsbereicil sind vur den \mulid,.,r, Maßnahmen 
abzutrennen und im Regen zu belassen. 
Minimierung der Zerstörung oder Beeinträchtigung von terrestrischen Lebensstätten 
und Vegetationsbeständen 
Beschränkung der Ausdehnung und Befestigung der Baustellenzufahrten auf das unbe-
dingt notwendige Maß. 
Vermeidung der Lagerung von Baumaterialien im tiefer liegenden Teil der 6üdlichcn Insel 
auf den Sand- und Schlammbänken des LRT3270 oder in potentiellen Zauneidechsen-, 
Vogel- und Libellenlebensräumen. 
Offenhalten des südlichen Inselufers als Landlebensraum für die Gnine Keiljungfer 

Erhalt der ökologischen Durchgängigkeit des Regens 
Die Durchgängigkeit des Regens muss während der gesamten Bauzeit so weit als möglich 
erhalten bleiben. 
Aufwertung der Sohl- und Uferstrukturen ca. 1 km unterhalb der Regenbrücke (,.in 
der Buign") als Lebensraum für Llbellen und Fische 
Aufwertung des Flachwasser- und Uferbereichs als Let>ensraum für die Grüne Keiljungfer 
(Einbringen von Kies und Sand) 
Einbringen von Findlingen als Strukturelemente im Flachwassemereich der Kiesbank. 
Einbringen von Totholz {Rauhbäuma) als Strukturelement im Flachwassartlareich '" 
Kiesbank. 
Restaurien.1ng der vorhandenen Kiesbank als Laichplatz für Fische. 
Pflanzung junger Weiden zur Ergänzung des lück;gen Ufergehölzsaumes 
(7x siehe auch Maßnahme 2 A) 

bearbeitet Juni 2017 

Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach gezeichnet Juni 2017 
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a) Änderung der Ausgleichsflächen 20 .05.2019 PP/HS 

Ne. Art der Änderung Datum Zeichen 
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